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Regeste

Öffentliches Beschaffungswesen

Erwägungen

E. 1
Der Vergabestelle wird erlaubt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des
Beschwerdeverfahrens von der bisherigen Zuschlagsempfängerin eine beschränkte Anzahl
von Dienstleistungen über maximal 8'500 Stunden pro Monat (resp. einen Maximalbetrag
von 1.7 Mio. Fr. inkl. MwSt. pro Monat) für die Sicherstellung des ununterbrochenen
Betriebs und für die zur Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit von IAM zwingend
notwendigen Weiterentwicklungen an der Software "Nevis" zu beziehen.

E. 2
Über die Kosten der vorliegenden Zwischenverfügung wird mit dem Endentscheid
befunden werden.

E. 3
Diese Verfügung geht an: - die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben) - die
Vergabestelle (Ref-Nr. SIMAP-Projekt-ID 223666; Einschreiben) - die
Zuschlagsempfängerin (Rechtsvertreter; A-Post) Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf
die nächste Seite verwiesen. Die Instruktionsrichterin: Eva Schneeberger
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten
geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 82 ff., 90 ff. und 100 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) gegeben sind. Die Frist ist
gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht
eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). Versand: 8. September 2021
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